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Kleine Anfrage 
 

des Abgeordneten Rasmus Andresen (Bündnis 90/Die Grünen) 
 

und 
 

Antwort 
 

der Landesregierung – Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr 
 

Zeitplan Novellierung Hochschulgesetz 

 

Vorbemerkung des Fragestellers: 
Im Zusammenhang mit kleineren Novellierungen hat die Regierung (z.B. im Bil-
dungsausschuss am 13.01.2011) angekündigt, noch in dieser Legislatur das Hoch-
schulgesetz auch im Rahmen einer großen Novelle zu überarbeiten. Daher frage ich 
die Regierung: 
 

1. Wie sieht der Zeitplan der Landesregierung für eine solche Novellierung des 
Hochschulgesetzes aus? Für welche Landtagstagung ist der Beginn der parla-
mentarischen Beratung vorgesehen? 

Die Landesregierung hat sich im September 2011 auf die Umsetzung eines ÖPP-
Modells zur Sanierung des Universitätsklinikums verständigt und erarbeitet zur-
zeit die Grundlagen für eine Vergabeentscheidung im so genannten wettbewerb-
lichen Dialog. Parallel dazu wird das Konzept „Hochschulmedizin 2020“ entwi-
ckelt, mit dem die Empfehlungen aus dem Bericht des Wissenschaftsrates vom 
8. Juli 2011 umgesetzt werden. Beide Projekte verlangen eine umfangreiche Ab-
stimmung mit den Hochschulen, dem Klinikum und weiteren Beteiligten. Die Er-
gebnisse beider Projekte werden in die angekündigte große Hochschulgesetzno-
velle einmünden, die noch im Jahr 2012 eingeleitet werden soll. Wegen der ver-
kürzten Legislaturperiode lässt sich diese Novellierung allerdings nicht mehr bis 
zum Ende dieser Legislatur verwirklichen. 
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2. Welche inhaltlichen Eckpunkte soll die Hochschulgesetznovellierung aus Sicht 
der Landesregierung umfassen? 

Neben den in Frage 1 genannten Projekten ist vorgesehen, die gesetzlichen 
Vorschriften über den Universitätsrat und den Medizinausschuss zu überarbei-
ten. Außerdem wird geprüft, ob die geplante Umwandlung der Universität zu 
Lübeck in eine Stiftungsuniversität Gegenstand dieser Novellierung oder eines 
eigenen Gesetzgebungsvorhabens sein wird. 


